
111

ſammengeworfen Möchten Unſere Erörterungen dazu heitragen daß
man die hier Betracht kommenden Ungehörigkeiten nicht nur mit
Maß und Ziel, ondern auch vom rechten Standpunkt QAus ełtam
dann ird die Bekämpfung Aum ſo erfolgreicher ſein.

Worms Dr Praxmar CELY
(Abusus matrimonii.) In Beitrag uLr Löſung. Die

rage der Kinderza iſt Eene brennende und wird bei der gegenwär⸗
igen Not Deutſchland noch brennender. Zur Löſung dieſer Frage
möchten die folgenden Zeilen beſcheidenen Beitrag iefern

Nehmen wir 0 37jährigen Fabrikarbeiter habe ſeine 10
110e Frau ereits ſechs bis acht Hinder geboren. Wenn ſo weiter
geht, komme EL ſo rechnet EU der Ehe auf 12 bis 13 Kinder
So viele kann 15 aber unmöglich ernähren, erziehen und verſorgen
Wie äßt ſich die Schwierigkeit löſen? Die gewöhnliche Löſung lautet
„Du mußt dich CEben enthalten.“ Aber da iſt leichter geſagt als getan
Ein Mann von 37 Jahren oll zehn Jahre lang auf den ebrauch der
Ehe verzichten! Wird enr ſich dazu verſtehen? ſe hm mit Ver⸗
weigerung der Abſolution gedroh wird?

Die Löſung, die wir vorſchlagen, umfaßt zwei eile, für die
Frau, den andern für den Mann.

Für die Frau. DieUtter kann das Hind tillen, bis zahnt.
In manchen Ländern tut ſie 68 zwei ahre ang und auch Deutſch⸗
and ubmmen vor) (ef II Mace 7. 27) Nach Anſicht
ahrener Aerzte, iblogen und anderer Fachmänner ſollte ede Mutter
wieder hr Kind ſelbſt ſtillen, und zwar wenigſtens neun onate lang;
wenn länger, ſo beſſer e länger ſie ieſe Sti  1 er füllt,
vorteilhafter iſt dies für die Geſundheit der Mutter und des Kindes
Geſchieht die Stillung regelmäßig, findet während dieſer Zeit,
von Ausnahmen abgeſehen, keine Empfängnis ＋ Es wird alſo 1
unſerem all der Zwiſchenraum zwiſchen der Geburt zweier Kinder
auf 7 Jahr 4 ——7⁴ Jahr oder mehr verlängert.

Für den Mann. Hat die Frau das er ebracht, ihr In
ange ſelbſt 3u ſtillen, dann kann auch vom Mann mit Fug und Recht eln

Opfer gefordert werden Es beſteht darin daß EL ich freiwillig ein halbes
ahr nthält Als Beweggründe, ihn dazu beſtimmen, können dienen

2 Vor und nach der Geburt eines Kindes ſchont jeder ordentliche
Ehemann ſeine Frau, ſechs bi acht 0  en nach der Geburt und ſechs
bis acht 0  en, wenn nicht drei onate vorher Er kann alſo ängere
Zeit enthaltſam en.

Im Poenitentiale Ecelesiarum Germaniae (11 V  ahrh.) findet
ſich unter anderm olgende Kirchenbuße: Tage Faſten bei Waſſer

C die Unfähigkeit U ſtillen, ihre rſachen und Heilmittel,
Muckermann, Kin und blk. 1920, 3,

20 Ausnahmen wurden feſtgeſtellt bei nervöſen Frauen.
Cf. Dr Schmitz, Die er und die Bußdisziplin der

Kirche ainz 1883, 787 Uund 283 Düſſeldorf 1898, S421 ff.
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rot*——  — den Gebrauch der Ehe während der 40 Tage bor der Geburt
oder während der erſten 50 Tage nach der Geburt; 40 Tage
Faſten bei Waſſer und rot für denehelichen Verkehr währen der
20 Tage vor Weihnachten oder währen der Tage vor Oſtern

Alſo die Männer onnten damals längere Zeit auf den Gebrauch
der Ehe verzichten; warum nicht auch heutzutage? Die Meinung, daß
unſer neuzeitliches nicht mehr aushalten könne haben wir
10 während der vier Kriegsjahre glänzen widerlegt Dll der Mann
das er der Enthaltſamkeit bringen, ſo muß EL natürlich wie wohl
nicht beſonders hervorgehoben werden braucht vor Eem die
Gnadenmittel und fteren Sakramentempfang eifrig benützen

Verſtehen ſich un Mann und Frau dem Eu, da Wwir ſoweit
von ihnen verlangt haben dann eträgt der Zwiſchenraum zwiſchen

Kinde und dem nd  en zwer Jahre Heiratet alſo die Frau, Wi
ſie ſollte, nicht vor bis 24 Jahren, dH ſie ausgewa  en iſt,
dann hat ſie bis 3u dem Alter von 45 Jahren, der Altersgrenze nach
oben, Kinder, oder da mitunter eins ausbleibt oder eines ſtirbt,
U Kinder (den Fall von Zwillingen laſſen wir unberückſichtigt).
Wünſchen die Eltern noch wentger Hinde ſo können ſie dies voll
ſtändig laubter Elſeé dadurch erreichen daß die Mutter as Hind

74 Jahr 7⁴ Jahr ſtillt Alsdann würden ſich die Hinder Abſtand
von 2 ½ Jahren folgen und die Kinderzahl betrüge höchſt für
gewöhnlich 7 oder noch weniger. Die Kinder verteilen ſich zudem auf
enen langen Zeitraum und während die kleineren nachkommen, ſind
die älteren ereits herangewachſen.

Auf zwei weitere wertvolle Vorteile der hier ausgeführten
möchten wir noch aufmerkſam machen: Was Dir vorſchlagen, iſtwirk⸗
liche honung der Frau während die ſogenannte Schonung durch den
abusus matrimoOnlI Wirkli  ei Eenne Schädigung der Frau Edeute

uf dieſe Weiſe lerat der Mann wieder ſich enthalten, wie EL S früher
getan, und enn EL dann ankhei der  78V oder aus irgend

anderen Grund ſich enthalten muß, ſo wird E ſich nicht mehr
mit der Unmöglichkeit des Opfers entſchuldigen können.

Rottenburg Stadtpfarrer Jꝗũ. Müller
Kommunionpflicht der nder Ine kleine Berich⸗

tigung Zu eMem Paſtoralfall: 7  1E verhält ſich dieehre des
odex über die Erſtkommunion der Kinder zum Quam 8U
lari?“ Quartalſchrift 192¹, 91 bis 96) rhielt ich neulich emne

uſchrift aus Orto Alegre i raſilien, der Queſi die von
1 Zweifel ezogene Anſicht Dr Fruhſtorfers über die

erpflichtung des Oſterkommuniongebotes ſchon vor vollendetem
ſiebenten Lebensjahre bei erlangtem Vernunftgebrauch“ M ehr
trefflicher Weiſe verteidigt. Er chreibt miil! „Can. 12 ſagt allerdings,
daß die Kirchengeſetze vor vollendetem Jahre nicht ver  1  en, fügt

Sf Muckermann m das en der Ungeborenen


